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Kurzbeschreibung: Evaluierung der Verordnung über Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon-
Leakage durch den nationalen Brennstoffemissionshandel (BECV)  

Um Carbon Leakage zu vermeiden und die grenzüberschreitende Wettbewerbsfähigkeit des 
deutschen verarbeitenden Gewerbes angesichts der Bepreisung von Emissionen durch das 
nationale Emissionshandelssystem (nEHS) zu erhalten, hat die Bundesregierung in der 
Verordnung über Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon Leakage durch den nationalen 
Brennstoffemissionshandel (BECV) eine Beihilferegelung für betroffene Unternehmen erlassen. 
Ziel dieses Berichts ist es, die Wirksamkeit der BECV gemäß § 26 Absatz 3 BECV zu evaluieren, 
insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Arbeitsplatzverlagerungen. Dafür wird 
zunächst ein Carbon-Leakage-Indikator für die Sektoren des verarbeitenden Gewerbes anhand 
von geeigneten Daten berechnet und eine aktualisierte Positivliste erstellt. Weiterhin wird 
anhand der deskriptiven Analyse volkwirtschaftlicher Kennzahlen untersucht, ob Carbon 
Leakage seit Einführung des nEHS zu beobachten ist. In einer Struktur- und Prozessanalyse wird 
zudem überprüft, wie effektiv und effizient die BECV ist. 

Bei der Berechnung des Carbon-Leakage-Indikators überschreiten 40 der 230 Sektoren des 
verarbeitenden Gewerbes den für den Erhalt der Beihilfe relevanten Schwellenwert. Hierbei 
ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Datengrundlage geringfügige Abweichungen der 
Gruppe von Carbon Leakage gefährdeten Sektoren anhand der Berechnungen dieses Berichts im 
Vergleich zur bisherigen Liste innerhalb der BECV. In der anschließenden volkswirtschaftlichen 
Betrachtung ist im Untersuchungszeitraum kein erkennbarer negativer Effekt des nEHS auf die 
betroffenen Sektoren zu erkennen. Dies umfasst, dass ebenfalls keine Verluste von 
Arbeitsplätzen in den BECV-Sektoren festgestellt werden können. Die Ergebnisse deuten auf 
einen effektiven Schutz vor Carbon Leakage durch die BECV hin, jedoch ist davon auszugehen, 
dass etwaige Effekte durch die ausgeprägten Trends im Beobachtungszeitraum wie der Covid-
19-Pandemie und der Energiepreiskrise überlagert werden. Die Strukturanalyse ermittelt 
keinen Bedarf für die Erhöhung des Kompensationsgrads oder eine Absenkung des Carbon-
Leakage-Indikators für eine nachträgliche Sektorerweiterung, da aktuell die Kosten für BECV-
Sektoren nach Erhalt der Kompensation sowie für andere Sektoren ohne Kompensation gering 
sind und kein Verlust von Produktion oder Arbeitsplätzen ersichtlich ist. Die Prozessanalyse 
ermittelt zudem keine signifikanten Schwachstellen im Beihilfeprozess. Allgemein lassen sich 
jedoch aufgrund der aktuell eingeschränkten Informationslage konkrete Anpassungsbedarfe für 
die Struktur und den Prozess der BECV nur schwer ableiten. Dies liegt zum einen an dem kurzen 
Beobachtungzeitraum seit Einführung des nEHS und der BECV und zum anderen am Stand der 
Evaluierung, da die ökonometrische Überprüfung zum Studienzeitpunkt noch nicht erfolgt ist. 

Abstract: Evaluation according to paragraph 26 (3) BECV  

To prevent carbon leakage and maintain the cross-border competitiveness of the German 
manufacturing industry in light of the carbon pricing by the national emissions trading system 
(nEHS), the federal government has adopted the ‘National Directive on Measures to Avoid 
Carbon Leakage in the National Fuel Emissions Trading System’ ((BEHG Carbon Leakage 
Ordinance (BECV)). The aim of this report is to evaluate the effectiveness of the BECV in 
accordance with paragraph 26 (3) BECV, particularly with regard to the prevention of job 
relocation. For this purpose, a carbon leakage indicator for the manufacturing industry sectors is 
being calculated based on appropriate data to create an updated carbon leakage list. 
Furthermore, based on descriptive analyses of macroeconomic indicators, it is examined 
whether carbon leakage has been observable since the introduction of the nEHS. A structure and 
process analysis also investigates how effective and efficient the BECV is. 
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When calculating the carbon leakage indicator, 40 of the 230 sectors of the manufacturing 
industry exceed the threshold value relevant for receiving the BECV compensation. In this 
context, minor deviations occur in the composition of the list of sectors at risk of carbon leakage 
compared to the previous one due to the use of different underlying data. In the subsequent 
macroeconomic analysis, no noticeable negative effect of the nEHS on the affected sectors can be 
perceived during the investigation period, including no job losses in the BECV sectors that have 
been identified. This suggests an effective protection against carbon leakage by the BECV, but 
any effects are likely overlaid by pronounced trends during the observation period such as the 
Covid-19 pandemic and the energy crisis. The structure analysis does not identify a need to 
increase the compensation rate or lower the threshold value of the carbon leakage indicator for 
subsequent sector expansion, as the costs for BECV sectors after the receipt of compensation 
and costs for other sectors without compensation are currently low and no loss of production or 
jobs is apparent. The process analysis also does not identify significant weaknesses in the aid 
process. However, the current level of information generally limits the ability to suggest 
concrete recommendations for adjustment of the structure and processes of the BECV. This is 
partly due to the short observation period since the introduction of the nEHS and the BECV and 
partly due to the status of the evaluation, as the econometric evaluation had not yet been carried 
out at the time of the study.  
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der Möglichkeit von Überschneidungen zwischen den beiden Emissionshandelssystemen, 
insbesondere im Industriebereich, bestehen für Betreiber von EU-ETS 1 Anlagen Regelungen 
zum Vorabzug gemäß § 7 Absatz 5 BEHG in Verbindung mit § 17 EBeV 2030 oder zur 
nachträglichen Kompensation von doppelt belasteten Brennstoffmengen nach der BEHG-
Doppelbilanzierungsverordnung (BEDV). 

Abbildung 1: Preisverlauf im nEHS 

 
Quelle: eigene Darstellung, Deloitte (2024). 

Im nEHS werden Brennstoffe gemäß den Maßgaben des BEHG bepreist.1 Für die 
Einführungsphase von 2021 bis 2025 wurden gemäß § 10 BEHG Festpreise festgelegt. Ab 2026 
startet die Versteigerungsphase (siehe Abbildung 1), wobei die jährliche Angebotsmenge analog 
zum EU-ETS 1 entsprechend der deutschen Klimaschutzverpflichtungen nach oben begrenzt und 
schrittweise auf null gesenkt wird (§ 4 BEHG). In dieser Phase gilt gemäß § 10 Absatz 2 BEHG 
ein Preiskorridor zwischen 55 und 65 €/tCO2. Innerhalb dieser vorgegebenen Spanne bildet sich 
der Preis je nach Nachfrage am Markt. Ab 2027 werden die Preisschranken aufgehoben und der 
Preis wird vollständig am Markt bestimmt.2 Es ist geplant, das nEHS in das neue EU-
Emissionshandelssystem 2 (EU-ETS 2) für Gebäude, den Straßenverkehr und zusätzliche 

 

1 Gemäß § 2 Absatz 2 BEHG gelten Brennstoffe mit dem Entstehen der Energiesteuer gemäß den dort gelisteten Tatbeständen als in 
Verkehr gebracht, sodass auch nur in diesem Fall BEHG-Kosten entstehen. Besonders zu beachten ist, dass mit der Änderung des 
BEHG vom 09.11.2022 die Entstehungstatbestände nach § 14 Absatz 2 sowie § 23 Absatz 1 und 1a EnergieStG in § 2 Absatz 2 Satz 1 
BEHG gestrichen wurden. Das heißt, Brennstoffmengen, für welche die Energiesteuer nach diesen Tatbeständen entstanden ist, 
unterliegen nicht dem Anwendungsbereich und damit auch nicht der Berichtspflicht und der Kostenbelastung nach dem BEHG. Die 
in § 2 Absatz 2 Satz 1 BEHG genannten Tatbestände fokussieren sich damit weitestgehend auf Energieerzeugnisse nach § 4 
EnergieStG, sowie Kohle und Erdgas im Sinne des § 1a Nummer 13 und 14 EnergieStG. 
2 DEHSt (2024). Nationalen Emissionshandel verstehen. 
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Variable Anforderung Einheit Zeitraum Quelle 

Bruttowertschöpfung Emissionsintensität EUR 2018-
2021 

Statistisches Bundesamt – Kosten-
strukturerhebung im Verarbeitenden 
Gewerbe 

Export Handelsintensität EUR 2018-
2022 

Statistisches Bundesamt - Aus- und 
Einfuhr -Außenhandel- Deutschland 

Importe Handelsintensität EUR 2018-
2022 

Statistisches Bundesamt - Aus- und 
Einfuhr -Außenhandel- Deutschland 

Umsatz Handelsintensität EUR 2018-
2022 

Statistisches Bundesamt – 
Investitionserhebung im Verarb. Gew., 
Bergbau  

Quelle: eigene Darstellung, Deloitte (2024). 

2.1.2 Ergebnistabellen und -grafiken 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird der Mittelwert des CLI über alle verfügbaren Werte des 
Betrachtungszeitraum der Jahre 2018-2021 zugrunde gelegt. In diesem Zeitraum werden 
insgesamt 40 Sektoren identifiziert, die den Schwellenwert von 0,2 für den CLI überschreiten 
und somit als Carbon Leakage gefährdet eingestuft werden. Dies entspricht 17 Prozent der 
insgesamt 230 Sektoren des verarbeitenden Gewerbes. Eine detaillierte Auflistung der 
gefährdeten Sektoren ist in Tabelle 2 in Form einer Positivliste dargestellt. Diese Liste enthält 
den errechneten CLI sowie die beiden Bestandteile der Handels- und Emissionsintensität. Die 
dargestellten Werte beziehen sich dabei auf den Mittelwert der jeweiligen Variable über den 
Betrachtungszeitraum. Die Formeln 1 bis 3 stellen die Berechnung der einzelnen jährlichen 
Werte dar. Entsprechend resultiert der CLI aus dem Mittelwert der Produkte der Handels- und 
Emissionsintensität der einzelnen Jahre.  

Um einen Vergleich mit bestehenden Analysen zu ermöglichen, wird in Tabelle 2 zudem die 
Einordnung der jeweiligen Sektoren in der bestehenden BECV-Liste sowie der Studie Graichen 
und Schumacher (2020) "Carbon Leakage im Brennstoffemissionshandel – Ansätze zur 
Ermittlung gefährdeter Sektoren" dargestellt. Sektoren, die gemäß der BECV-Liste von einem 
Carbon-Leakage-Risiko betroffen sind, aber in diesem Bericht nicht identifiziert werden, sind in 
Tabelle 4 aufgelistet und werden dort ausführlicher diskutiert. 

Tabelle 2: Positivliste der von Carbon Leakage gefährdeter Sektoren 

Sektor Beschreibung CLI Handels-
intensität 

Emissions-
intensität 

BECV Graichen & 
Schumacher 
(2020) 

10.31 Kartoffelverarbeitung 0,266 0,393 0,674 Nein Ja 

10.41 H. v. Ölen und Fetten (ohne 
Margarine u. ä.) 

1,235 0,723 1,367 Ja Ja 

10.62 Herstellung von Stärke und 
Stärkeerzeugnissen 

1,160 0,722 1,628 Ja Ja 

10.81 Herstellung von Zucker 0,890 0,339 2,606 Ja Ja 

10.83 Verarbeitung von Kaffee u. Tee, 
H. v. Kaffee-Ersatz 

0,217 0,711 0,309 Nein Ja 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=42251-0001&bypass=true&levelindex=0&levelid=1720617126666#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=42251-0001&bypass=true&levelindex=0&levelid=1720617126666#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=42251-0001&bypass=true&levelindex=0&levelid=1720617126666#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=51000-0007&bypass=true&levelindex=0&levelid=1720617213933#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=51000-0007&bypass=true&levelindex=0&levelid=1720617213933#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=51000-0007&bypass=true&levelindex=0&levelid=1720617213933#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=51000-0007&bypass=true&levelindex=0&levelid=1720617213933#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=42231-0001&bypass=true&levelindex=0&levelid=1720617317840#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=42231-0001&bypass=true&levelindex=0&levelid=1720617317840#abreadcrumb
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der Stromerzeugung werden außen vorgelassen, da sie für die Kostenbelastung durch den nEHS 
nicht relevant sind. Darüber hinaus beziehen sich die Handelsdaten auf den deutschen Handel 
und schließen somit auch den Handel innerhalb der EU mit ein.  

Daher wird als weiterer Referenzpunkt das Papier von Graichen und Schumacher (2020) 
herangezogen. Diese Studie vergleicht verschiedene Ansätze zur Ermittlung des Carbon-
Leakage-Risikos im Rahmen der Einführung des nEHS. Unter anderem werden die gefährdeten 
Sektoren basierend auf den Werten des deutschen verarbeitenden Gewerbes in den Jahren 
2013-2015 ermittelt. Als Grundlage wird für die Handelsintensität der internationale Handel 
(umschließt ebenfalls intra-europäischen Handel) verwendet, während für die 
Emissionsintensität die direkten Emissionen der Produktion durch die Multiplikation des 
Brennstoffeinsatz mit den jeweiligen Emissionsfaktoren berechnet wird. Aufgrund der 
Übereinstimmung in der Datengrundlage mit dem vorliegenden Bericht, mit Ausnahme des 
Betrachtungszeitraums, wird die Einschätzung aus dieser Studie in Tabelle 2 in Spalte „Graichen 
& Schumacher (2020)“ dargestellt. 

Analyse der Ergebnisse 

Im Rahmen der Ergebnisanalyse zeigt sich, dass insbesondere Sektoren mit energieintensiven 
Produktionsprozessen von einem Carbon-Leakage-Risiko betroffen sind. Eine Konzentration der 
gefährdeten Sektoren ist in wenigen Hauptsektoren auf WZ 2-Steller Ebene zu beobachten. Die 
Verteilung dieser Sektoren wird in Abbildung 2 graphisch dargestellt. Auf der vertikalen Achse 
ist dabei die Anzahl der Sektoren über dem Schwellenwert abgetragen, während das Datenlabel 
den Anteil der gefährdeten Sektoren innerhalb des jeweiligen WZ 2-Steller anzeigt. Carbon-
Leakage-gefährdete Sektoren sind dabei hauptsächlich in den WZ 2-Stellern „Herstellung von 
Glas und Glaswaren, Keramik und Verarbeitung von Steinen und Erden“, „Metallerzeugung und -
bearbeitung“, „Herstellung von chemischen Erzeugnissen“ sowie „Herstellung von Papier, Pappe 
und Waren“ zu finden. Dem gegenüber gibt es diverse WZ 2-Steller wie beispielsweise die 
volkswirtschaftlich bedeutende „Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“ oder 
„Herstellung von Metallerzeugnissen“, in denen keine Carbon-Leakage-gefährdeten Sektoren 
vorhanden sind. 

Abbildung 2: Verteilung der von Carbon Leakage gefährdeten Sektoren 

 
Quelle: eigene Darstellung, Deloitte (2024). 
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Abbildung 3: Handels- und Emissionsintensität im verarbeitenden Gewerbe 

 
Quelle: eigene Darstellung, Deloitte (2024). 

Abweichung zur bestehenden Liste 

Es liegen insgesamt 18 Abweichungen zur bestehenden BECV-Liste vor, welche in Tabelle 3 
dargestellt sind. Davon sind acht Sektoren in der vorliegenden Studie als von Carbon Leakage 
gefährdet identifiziert worden, welche nicht auf der BECV-Liste enthalten sind. Diese Sektoren 
sind in Tabelle 2 und Tabelle 3 mit "Nein" in der Spalte BECV gekennzeichnet sowie mit „Ja“ in 
der Spalte Positivliste in Tabelle 3. Darüber hinaus sind zehn Sektoren in Tabelle 4 dargestellt, 
die zwar Teil der bestehenden BECV-Liste sind, aber deren errechneter CLI im Rahmen dieser 
Studie nicht oberhalb des Schwellenwerts liegt. Diese sind in Tabelle 3 mit „Nein“ in der Spalte 
Positivliste dargestellt. 

Tabelle 3: Abweichungen zur bestehenden BECV-Liste 

Sektor Positivliste BECV Graichen & 
Schumacher (2020) 

Wahrscheinlicher Grund für Abweichung 

10.31 Ja Nein Ja Unterschiede in der Datengrundlage zum EU-ETS-1 

10.83 Ja Nein Ja Unterschiede in der Datengrundlage zum EU-ETS-1 

13.10 Nein Ja Nein Unterschiede in der Datengrundlage zum EU-ETS-1 

15.11 Ja Nein Ja Unterschiede in der Datengrundlage zum EU-ETS-1 

16.21 Nein Ja Nein Unterschiede in der Datengrundlage zum EU-ETS-1 

17.22 Ja Nein Ja Unterschiede in der Datengrundlage zum EU-ETS-1 

24.20 Nein Ja Nein Unterschiede in der Datengrundlage zum EU-ETS-1 
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Betrachtungszeiträumen, wie die Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021, können 
ebenfalls die Ergebnisse beeinflussen. 

Im Vergleich zu den Ergebnissen von Graichen und Schumacher (2020), deren Werte auf 
deutschen Daten und derselben Methodik basieren, zeigt sich, dass elf der 18 Abweichungen 
analog zu den damaligen Ergebnissen sind. Die Ergebnisse zu den Sektoren der damaligen Studie 
sind in Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4 jeweils in der Spalte „Graichen & Schumacher (2020)“ 
dargestellt.  

Tabelle 4 stellt dabei ausführlich die zehn Sektoren dar, welche Teil der BECV-Liste sind, aber im 
Rahmen dieser Untersuchung nicht als Carbon-Leakage-gefährdet identifiziert werden. Dabei 
wird sowohl der CLI, die Handelsintensität, die Emissionsintensität als auch die Einordnung im 
Rahmen der Studie „Graichen & Schumacher (2020)“ ausgeführt. Eine Identifikation in der 
Studie von „Graichen & Schumacher (2020)“ oberhalb des Schwellenwertes wird dabei mit „Ja“ 
in dieser Spalte angegeben. 

Tabelle 4: Sektoren, welche Teil der BECV-Liste sind, aber nicht Teil der Positivliste 

Sektor Beschreibung CLI Handels-
intensität 

Emissions-
intensität 

BECV Graichen & 
Schumacher 
(2020) 

13.10 Spinnstoffaufbereitung und 
Spinnerei 

0,125 1,221 0,102 Ja Nein 

13.95 H. v. Vliesstoff u. Erzeugn. daraus 
(oh. Bekleidung) 

0,199 1,038 0,189 Ja Ja 

16.21 H. v. Furnier-, Sperrh.-, 
Holzfaserpl.- u. -spanpl. 

0,168 0,682 0,245 Ja Nein 

19.10 Kokerei 0,051 0,344 0,152 Ja Ja 

19.20 Mineralölverarbeitung 0,051 0,344 0,152 Ja Ja 

24.20 Herstellung von Stahlrohren, 
Rohrform-, Rohrverschluss- und 
Rohr-verbindungstücken aus Stahl 

0,193 0,908 0,211 Ja Nein 

24.31 Herstellung von Blankstahl 0,089 1,002 0,089 Ja Nein 

24.44 Erzeugung und erste Bearb. von 
Kupfer 

0,180 0,675 0,265 Ja Ja 

24.45 Erzeugung und erste Bearbeitung 
von sonstigen NE-Metallen 

0,170 1,240 0,134 Ja Nein 

24.51 Eisengießereien 0,016 0,058 0,284 Ja Nein 
Quelle: eigene Darstellung, Deloitte (2024). 

Die verbleibenden sieben Abweichungen zwischen bestehender BECV-Liste und hier erstellter 
Positivliste, die nicht in den Unterschieden in der Datengrundlage zum EU-ETS-1 begründet 
werden können, werden im Folgenden diskutiert.15 Tabelle 3 listet dabei den Grund für die 
jeweilige Abweichung auf. Fünf dieser Abweichung sind anhand von Limitationen in der 
Datengrundlage zu erklären. Diese vorhandenen Limitationen werden im folgenden Kapitel 2.1.3 
 

15 Sektoren, deren Zuordnung sich sowohl von der BECV-Liste als auch von der Positivliste aus Graichen und Schumacher (2020) 
unterscheidet, welche abgesehen vom betrachteten Zeitraum auf der gleichen Datengrundlage, wie die hier vorliegende Berechnung 
basiert.  
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ausführlicher diskutiert. Es ist wahrscheinlich, dass für diese fünf Sektoren nicht ausreichend 
präzise oder vollständige Daten verfügbar waren, was zu einer fehlerhaften Nicht-Identifikation 
im Gegensatz zur bestehenden BECV-Liste führt. Die anderen beiden Abweichungen betreffen 
die Sektoren 20.20. „Herstellung von Schädlingsbekämpfungs- und Desinfektionsmitteln“ sowie 
23.62 „Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau“. Beide Sektoren weisen keine 
signifikanten Datenlücken auf und die Ermittlung des CLI ergibt einen Wert oberhalb des 
Schwellenwertes. Für die dritte Carbon-Leakage-Liste der EU hat der Sektor 23.62 „Herstellung 
von Gipserzeugnissen für den Bau“ eine nachträgliche Aufnahme beantragt. Dieser Antrag 
wurde abgewiesen, da der betroffene CLI den Schwellenwert von 0,2 gemäß Artikel 10b Absatz 
1 der Richtlinie 2003/87/EG nicht überschreitet und der Sektor darüber hinaus nicht die 
Kriterien für die zusätzliche Bewertungen gemäß Artikel 10b Absätze 2 und 3 der Richtlinie 
2003/87/EG erfüllt.16 Während für den Sektor 20.20 „Herstellung von Schädlingsbekämpfungs- 
und Desinfektionsmitteln“ keine ausführliche Begründung gegeben wurde, war er auf der 
zweiten Carbon-Leakage-Liste der EU aufgrund der hohen Handelsintensität enthalten.17 Die 
ermittelten Werte anhand der deutschen Daten legen nahe, dass sich die CLI der Sektoren vom 
zuvor betrachten EU-Wert unterscheiden und eine Überschreitung des Schwellenwerts vorliegt. 

2.1.3 Limitationen 

In diesem Kapitel werden die Limitationen der Datengrundlage beschrieben und diskutiert. Dies 
umfasst die generellen Datenlücken, den Umgang mit diesen Datenlücken und die verwendeten 
Extrapolationsmethodiken sowie Grenzfälle in der Positivliste, die nahe am Schwellenwert 
liegen. 

Für eine einheitliche und transparente Berechnung des CLI für alle Sektoren werden offizielle 
und nach Möglichkeit öffentliche Datengrundlagen herangezogen. Es ist jedoch wichtig zu 
beachten, dass die Daten aufgrund von Datenschutzgründen nicht vollständig verfügbar sind. 
Der CLI wird mit einer hohen Granularität auf WZ 4-Steller-Ebene berechnet, entsprechend sind 
in einigen Sektoren nur wenige Unternehmen in Deutschland aktiv. Wenn aus den aggregierten 
Werten Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen gezogen werden könnten, werden diese 
Informationen aus Datenschutzgründen vom Statistischen Bundesamt nicht veröffentlicht und 
durften auch zum Zwecke dieser Evaluierung nicht an Dritte weitergegeben werden. In diesen 
Fällen kann aus den Daten nur noch das Vorhandensein von Aktivität im jeweiligen Zeitraum, 
jedoch kein Wert ausgelesen werden. Außerdem sind diese Fälle von Verzögerungen in der 
Bereitstellung von amtlichen Statistiken betroffen. Offizielle Statistiken benötigen Zeit für die 
Aufbereitung und Veröffentlichung, daher stehen zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht alle 
Jahre des Untersuchungszeitraums für alle Variablen vollständig zur Verfügung. Das betrifft 
insbesondere die Jahre 2022 und 2023 und vor allem die Variablen Importe, Exporte, Umsatz 
und Bruttowertschöpfung. 

Darüber hinaus unterliegen die Daten zum Brennstoffeinsatz zu signifikanten Teilen, und 
Export- und Importwert zu geringen Teilen der Geheimhaltung aufgrund des Datenschutzes. 
Dies resultiert aus der Struktur der Datengrundlage. Die Brennstoffeinsätze werden in einer 
Tabelle mit 38 verschiedenen Brennstoffen auf WZ 4-Steller-Ebene pro Sektor berichtet. 
Aufgrund der Granularität liegt die Wahrscheinlichkeit, dass nur noch wenige Betriebe 
 

16 DELEGIERTER BESCHLUSS (EU) 2019/708 DER KOMMISSION vom 15. Februar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Festlegung der Sektoren und Teilsektoren, bei denen davon 
ausgegangen wird, dass für sie im Zeitraum 2021-2030 ein Risiko der Verlagerung von CO₂-Emissionen besteht. 
17 Beschluss der Kommission vom 27. Oktober 2014 zur Festlegung eines Verzeichnisses der Sektoren und Teilsektoren, von denen 
angenommen wird, dass sie im Zeitraum 2015-2019 einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen ausgesetzt 
sind, gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2014) 
7809) Text von Bedeutung für den EWR. 
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Variable Einheit Zeitraum Quelle 

Kostendruckindikator  % 2021-
2022 

Eigene Berechnungen basierend auf Daten des Statistischen 
Bundesamts (Kostenstrukturerhebung, Investitionserhebung, 
Aus- und Einfuhr) und des Umweltbundesamtes 
(Emissionsfaktoren) 

Inflation % 2018-
2022 

Statisches Bundesamt – Verbraucherpreisindex  

Quelle: eigene Darstellung, Deloitte (2024). 

2.2.2 Ergebnistabellen und -grafiken 

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 

Die Einführung des nEHS und der BECV erfolgte in einer Phase, die von herausfordernden 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt ist. Die wirtschaftliche Entwicklung der 
deutschen Volkswirtschaft zeigte im Betrachtungszeitraum einen markanten krisenbedingten 
Rückgang, gefolgt von einer anschließenden Erholung. Die COVID-19-Pandemie, die 
Energiepreiskrise im Zuge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, die Inflation und die 
zunehmende geopolitische Unsicherheit haben die ökonomische Entwicklung in dieser Zeit stark 
beeinflusst. Die COVID-19 Pandemie als „eine der schwersten Rezessionen der Nachkriegszeit“ 
ist in den Daten als eindeutiger wirtschaftlicher Einbruch im Jahr 2020 zu erkennen.22 Zudem 
befand sich Deutschland bereits 2019 vor der Pandemie am Beginn einer Abschwungphase, 
welche durch eine abkühlende globale Konjunktur verstärkt wurde.23 Insbesondere das 
verarbeitende Gewerbe in Deutschland ist von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und 
dem davor bereits eingesetzten Abschwung stark betroffen. Bedingt durch seine 
exportorientierte Struktur ist es sowohl von der schwachen heimischen als auch der 
nachlassenden globalen Nachfrage während der Jahre 2019 und 2020 getroffen worden. Dieser 
Effekt ist in den Daten eindeutig erkennbar und dominiert den Trend für viele Variablen. 
Zusätzlich zeichnet sich das verarbeitende Gewerbe durch einen hohen Energieverbrauch aus. 
Infolgedessen ist die Entwicklung der energieintensiven Industrie, zu der auch eine große 
Anzahl der BECV-Sektoren zählt, besonders stark von der Energiepreiskrise beeinflusst 
worden.24 Während die Energiepreise bereits im Jahr 2021 stark gestiegen sind, befand sich der 
Höhepunkt der Energiepreiskrise im Jahr 2022. Die daraus resultierende konjunkturelle 
Abkühlung spiegelt sich im untersuchten Zeitraum allerdings noch nicht so stark in der Statistik 
wider, da die Entwicklung der Variablen in 2022 noch von der wirtschaftlichen Erholung durch 
das Auslaufen der Pandemie dominiert wird. 

Die Einführung des nEHS in diesem Zeitraum stellt für diese Sektoren eine zusätzliche Belastung 
dar. Durch die CO2-Bepreisung entstehen erhöhte Produktionskosten, die die 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen negativ beeinflussen könnte. Auf der anderen 
Seite sind die Preise im nEHS aktuell gering im Vergleich zum vorgesehenen Preisverlauf und 
sind für die BECV-Sektoren durch die Carbon-Leakage-Kompensation zusätzlich verringert. Das 
nEHS befindet sich derzeit noch in der Einführungsphase mit jährlich steigenden Festpreisen. Im 
Jahr 2024 beträgt der Preis für eine Tonne CO2 45 Euro, für die Jahre 2022 (letztes Jahr des 
Beobachtungszeitraums) und 2023 lag er bei 30 Euro.,25 Entsprechend war die zusätzliche 
 

22 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2020). Jahresgutachten 2020. 
23 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2019). Jahresgutachten 2019. 
24 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2022). Jahresgutachten 2022. 
25 DEHSt (2024). Nationalen Emissionshandel verstehen. 
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Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen auf dem heimischen Markt hindeuten. Wie zuvor 
bereits ausgeführt ist eine Kausalität jedoch fraglich. 

Es gilt anzumerken, dass der Handel innerhalb der EU für das verarbeitende Gewerbe eine große 
Bedeutung hat. Im Jahr 2022 haben die EU-Exporte der BECV-Sektoren 156 Milliarden Euro 
ausgemacht, was 66 Prozent der Gesamtexporte entspricht. Für die anderen Sektoren beträgt 
der Anteil der EU-Exporte an den Gesamtexporten mit 51 Prozent etwas weniger. Bei den 
Importen machen die EU-Importe mit 158 Milliarden Euro 62 Prozent der Gesamtimporte in den 
BECV-Sektoren aus, während der Anteil der EU-Importe an den Gesamtimporten für die anderen 
Sektoren ebenfalls mit 48,7 Prozent etwa die Hälfte beträgt. Insgesamt hat sich die 
Handelsintensität in den Sektoren des verarbeitenden Gewerbes und insbesondere im Zeitraum 
seit Einführung des nEHS erhöht. Dies lässt jedoch keine expliziten Rückschlüsse über die 
Auswirkungen des nEHS zu, sondern könnte eher ein Indiz für eine steigende Integration 
innerhalb der EU sein. 

Abbildung 10: Entwicklung der EU-Exporte 

 
Quelle: eigene Darstellung basierend auf Statistisches Bundesamt – Aus- und Einfuhr (Außenhandel), Deloitte (2024). 
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Abbildung 14: Zulieferungen 

 
Quelle: eigene Darstellung basierend auf Statistisches Bundesamt – Input-Output Tabelle, Deloitte (2024). 




